
Rechnungskürzungen 
konsequent 
vermeiden

Wie Du in Deiner Praxis
erfolgreich Regressprophylaxe 
umsetzt

Damit Deine Praxis erfolgreich läuft
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Kürzungen durch GKV-Kassen zu vermeiden, 
gelingt durch geregelte Verantwortlichkeiten

▪ Es gibt viele Praxen, die 
praktisch keine Kürzungen 
haben.

▪ In diesen Praxen sind 
entscheidende Punkte gut 
und einheitlich organisiert. 
Es gibt

→grundsätzliche Spielregeln
→geregelte Abläufe

→klare Vereinbarungen

▪ Mindset: Wer sich den 
Krankenkassen nicht 
ausgeliefert fühlt, hat 
automatisch weniger 
Absetzungen.

▪ Grundsätzliche Spielregeln
• Die Prüfung von Muster 13 auf Gültigkeit ist für alle 

Rezeptionsfachkräfte und Therapeutinnen und Therapeuten eine 
gut lösbare Aufgabe.

• Wer z. B. eine Arztunterschrift übersieht, begeht kein 
Kavaliersdelikt, sondern schadet der Praxis und muss sich um eine 
schnelle Behebung des Schadens selbst kümmern.

• Bei Absetzungen, für die die Praxis der GKV einen Grund geliefert 
hat, beklagt sich das Praxisteam nicht über die Kasse.

▪ Geregelte Abläufe
• Ihr wollt in der Praxis zu Behandlungsbeginn immer eine gültige 

Verordnung vorliegen haben.

• Therapeutinnen und Therapeuten sowie Rezeptionsfachkräfte 
wissen, wie und in welcher Form sie Änderungen auf Muster 13 
umsetzen.

▪ Klare Vereinbarungen
• Absetzungen werden systematisch ausgewertet: Welche 

Absetzungen hätten vermieden werden können? Wie können sie in 
Zukunft vermieden werden?

• Es geht nicht um Schuldfragen, sondern um die Verhinderung von 
zukünftigen Absetzungen.
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Spickzettel VO-Check: 
In 3 Schritten zum Behandlungsstart

Bei der Verordnungsprüfung geht es nicht 
nur um die Vollständigkeit, sondern auch 
um den richtigen Ablauf:

▪ Schritt 1:
Kann die Behandlung sofort beginnen?

▪ Schritt 2:
Stimmt die Höchstmenge je 
Verordnung?

▪ Optional Schritt 3: 
Extrabudgetäre Verordnung?

Alle Rechte vorbehalten, Vervielfältigung (ganz oder teilweise) sowie jegliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. © 2024 by Buchner & Partner GmbH, 24149 Kiel, buchner.de
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Verträge liefern Spickzettel zum VO-Check
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Mehr Freiraum für Therapeuten bei der 
Behandlung

▪ Die Heilmittel-Richtlinie hat mit der Anlage 3 
den groben Rahmen für Änderungen einer 
Heilmittelverordnung vorgegeben.

▪ Durch die bundeseinheitlichen 
Versorgungsverträge sind diese 
Änderungsmöglichkeiten konkretisiert.

▪ Die jeweiligen Änderungsmöglichkeiten sind 
in Anlage 3(a) der Versorgungsverträge 
vereinbart.

▪ Damit können Therapeutinnen und 
Therapeuten ihre Therapie besser auf die 
jeweiligen Ziele anpassen.
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Das können Therapeuten jetzt 
während der Behandlung verändern

▪ Heilmittelbereich selbstständig korrigieren

▪ Leitsymptomatik korrigieren, anpassen oder ergänzen

▪ Therapiefrequenz an die Belastungsfähigkeit der Patientin/des 
Patienten anpassen

▪ verschiedene vorrangige Heilmittel sinnvoll kombinieren

▪ Einzel- und Gruppentherapie sinnvoll zur Motivation der 
Patientinnen und Patienten nutzen

▪ Einzel- und Gruppentherapie geschickt zur Absageprophylaxe 
einsetzen

▪ ergänzende Angaben zum Heilmittel an die Therapie anpassen 
und in der Ergotherapie sogar ergänzen

▪ Therapiepausen gezielt einsetzen
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Änderung des Heilmittelbereichs

Art der Angabe: Pflichtangabe gemäß HeilM-RL

Erläuterung: Angabe des jeweiligen 
Heilmittelbereichs (mehr als ein Kreuz 
darf nicht gesetzt werden)

Korrektur-
möglichkeit:

Korrektur durch die Therapeutin/den 
Therapeuten selbst ohne RS möglich, 
da sich der richtige Fachbereich aus 
der Diagnosegruppe ergibt. 
Arztpraxis muss über Änderung 
informiert werden.

Podo/Logo/
Physiotherapie:

Optionale Angabe – keine Korrektur 
erforderlich, aber Information an die 
Arztpraxis

Quellen: Erläuterung zu Anlage 2 BMV-Ä, Anlage 
3 HeilM-RL
Anlagen 3(a) des Versorgungsvertrags 
Podologie, Logopädie, Physio- und 
Ergotherapie

https://www.heilmittelkatalog.app/heilmittelrichtlinie/kapitel/251
https://www.heilmittelkatalog.app/heilmittelrichtlinie/kapitel/251
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Änderung der Leitsymptomatik
Art der Angabe: Pflichtangabe

Erläuterung: Mindestens eine buchstabencodierte 
Leitsymptomatik muss auf der VO 
angegeben sein. Es gilt: Mindestens ein 
Kreuz muss es sein, es können auch 
mehrere oder alle Buchstaben 
angekreuzt sein.
Wenn eine patientenindividuelle 
Leitsymptomatik angekreuzt ist, muss das 
freitextlich erläutert sein.

Korrektur-
möglichkeit:

Fehlt die Leitsymptomatik oder ist sie 
erkennbar falsch, kann sie im 
Einvernehmen mit der Ärztin/dem Arzt 
ohne erneute Arztunterschrift auf der 
Vorderseite der Verordnung 
nachgetragen werden: Datum, 
Unterschrift bzw. Handzeichen sowie 
Kürzel LE

Quellen: Anlage 3 HeilM-RL
§ 7 Abs. 1 HeilM-RL, § 13 Abs. 2 HeilM-RL

Hinweis: Die Leitsymptomatik 
kann sich im Verlauf eines 
Verordnungsfalls ändern.

https://www.heilmittelkatalog.app/heilmittelrichtlinie/kapitel/251
https://www.heilmittelkatalog.app/heilmittelrichtlinie/absatz/48
https://www.heilmittelkatalog.app/heilmittelrichtlinie/absatz/88
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Sinnvolle Therapiefrequenzen anwenden
▪ Frequenzempfehlung: Es gibt keine 

verbindlichen Vorgaben für Ärztinnen und Ärzte 
für die Therapiefrequenz.

▪ Alle denkbaren Frequenzen sind möglich, also 
z. B. auch 1-2x pro Monat.

▪ Verordnung ist zunächst für Therapeutinnen 
und Therapeuten verbindlich.
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Therapiefrequenz ändern

▪ Physio / Logo / Podo
Änderungen der Frequenzspanne sind im 
Einvernehmen mit der Ärztin oder dem Arzt 
möglich und werden durch den LE auf der 
Rückseite des Verordnungsvordrucks an der dafür 
vorgesehenen Stelle mit dem Namenskürzel des 
abgebenden Leistungserbringers und dem 
Datum vermerkt.

▪ Ergo
Änderung erfolgt auf der Vorderseite der 
Verordnung an der vorgesehenen Stelle mit 
Unterschrift und Datum des Leistungserbringers.
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Therapiefrequenz
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Verschiedene vorrangige Heilmittel 
kombinieren

▪ In der Physio- und Ergotherapie können bis 
zu 3 verschiedene vorrangige Heilmittel 
verordnet werden.

▪ In der Logopädie können verschiedene 
Behandlungszeiten oder Einzel- und 
Gruppenbehandlungen miteinander 
kombiniert werden.

▪ Der Leistungserbringer entscheidet über 
die Einsatzreihenfolge der verordneten 
Heilmittel.
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Reihenfolge ist bei Kombinationen offen

Beispiel Physiotherapie
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Einzel- und Gruppentherapie frei wechseln

▪ Wechsel von Einzel- in Gruppentherapie 
möglich (nach Rücksprache mit Ärztin/Arzt)

▪ Wechsel von Gruppen- in Einzeltherapie 
möglich (ohne Rücksprache mit Ärztin/Arzt)

▪ auch für einzelne Einheiten nutzbar

▪ Mehrfacher Wechsel zwischen Einzel- und 
Gruppentherapie innerhalb einer VO ist 
zulässig.

▪ Dokumentation erfolgt auf der Rückseite der 
Verordnung an der vorgesehenen Stelle.

▪ Anlage 3 HeilM-RL, § 16 Abs. 6 und § 12 Abs. 2 
HeilM-RL, Anlage 3(a) Versorgungsverträge

Quelle: Richtlinie über die Verordnung von Heilmitteln in der vertragsärztlichen 
Versorgung in Kraft getreten am 22. Januar 2022

https://www.heilmittelkatalog.app/heilmittelrichtlinie/kapitel/251
https://www.heilmittelkatalog.app/heilmittelrichtlinie/absatz/100
https://www.heilmittelkatalog.app/heilmittelrichtlinie/absatz/79
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Wechsel von Einzel- in Gruppentherapie
▪ Eine Änderung von Einzel- auf Gruppentherapie 

ist laut HeilM-RL mit Zustimmung der oder des 
Versicherten und im Einvernehmen mit der 
Ärztin oder dem Arzt möglich. 

▪ Das gilt auch dann, wenn sich dadurch die 
Therapieminuten ändern. 

▪ Leistungserbringer dokumentieren es nach der 
Rücksprache mit der Arztpraxis auf der 
Verordnungsrückseite an der dafür 
vorgesehenen Stelle.

Datum der 
Rücksprache 
mit dem Arzt
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Wechsel von Gruppen- in Einzeltherapie
▪ Eine Änderung von Gruppen- in Einzeltherapie 

ist gemäß HeilM-RL möglich. 

▪ Das gilt auch dann, wenn sich dadurch die 
Therapieminuten ändern. 

▪ LE dokumentiert und begründet nach 
Information der Ärztin oder des Arztes auf der 
Verordnungsrückseite an der dafür 
vorgesehenen Stelle.

Standard-
begründung, 

warum in 
Einzeltherapie 

geändert 
wurde
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Ergänzende Angaben einfach ändern (1/2)

Ergänzende Angaben zum Heilmittel sind 
Zusätze oder Konkretisierungen wie 

▪ als Doppelbehandlung
▪ nach Bobath
▪ nach Vojta
▪ nach PNF

Sofern die Arztpraxis ergänzende Angaben 
zum Heilmittel gemacht hat (s. o.), kann 
hiervon im Einvernehmen mit der Ärztin 
oder dem Arzt ohne erneute 
Arztunterschrift abgewichen werden. 

Die Änderung wird durch den 
Leistungserbringer auf der Vorderseite des 
Verordnungsvordrucks mit Handzeichen, 
Datum und Kürzel LE dokumentiert.
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Ergänzende Angaben einfach ändern (2/2)
Ergotherapeuten können sogar ergänzen

▪ Sofern keine ergänzenden Angaben zum 
Heilmittel gemacht wurden, können diese im 
Einvernehmen mit der oder dem Verordnenden 
ohne ihre oder seine erneute Unterschrift 
ergänzt werden. 

▪ Die Änderung ist auf der Rückseite der 
Verordnung zu dokumentieren.

▪ Anlage 3 HeilM-RL, Anlage 3 
Versorgungsvertrag Ergotherapie

https://www.heilmittelkatalog.app/heilmittelrichtlinie/kapitel/251
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Zahnärzte: Ergänzende Angaben

Art der Angabe: Mögliche (optionale) Angabe

Erläuterung: Ergänzende Angaben zum vorrangigen 
Heilmittel sind Zusätze oder eine 
Konkretisierung wie 
▪ als Doppelbehandlung (Klartext)
▪ nach Bobath (durch Ankreuzen)
▪ nach Vojta (durch Ankreuzen)
▪ nach PNF (durch Ankreuzen)

Korrektur-
möglichkeit:

Hat die Zahnärztin/der Zahnarzt das 
Heilmittel nicht konkretisiert, kann die 
Praxis die Konkretisierung nach 
eigenem Ermessen im Rahmen der 
notwendigen Qualifikations-
anforderungen vornehmen.



22

Therapiepausen gezielt einsetzen

▪ Eigentlich sieht die Heilmittel-Richtlinie strenge 
Unterbrechungsregeln vor:
• § 16 Absatz 4: „Wird die Behandlung länger als 14 

Kalendertage ohne angemessene Begründung 
unterbrochen, verliert die Verordnung ihre 
Gültigkeit. Begründete Unterbrechungen sind von 
der Therapeutin oder dem Therapeuten auf der 
Verordnung zu dokumentieren. Dabei muss 
sichergestellt sein, dass das Therapieziel nicht 
gefährdet wird. Das Nähere hierzu regeln die 
Vertragspartner nach § 125 SGB V.“

▪ Die Vertragspartner haben ganze Arbeit 
geleistet und die 14-Tage-Frist mehr oder 
weniger gestrichen.

▪ Stattdessen gibt es jetzt Gültigkeitsfristen je VO.
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Therapiepausen Physiotherapie
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Therapiepausen Logopädie
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Therapiepausen Ergotherapie
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Therapiepausen Podologie

§ 16 Absatz 4

Wird die Behandlung länger als 
14 Kalendertage ohne 
angemessene Begründung 
unterbrochen, verliert die 
Verordnung ihre Gültigkeit. 
Begründete Unterbrechungen 
sind von der Therapeutin oder 
dem Therapeuten auf der 
Verordnung zu dokumentieren. 
Dabei muss sichergestellt sein, 
dass das Therapieziel nicht 
gefährdet wird. Das Nähere 
hierzu regeln die Vertragspartner 
nach § 125 SGB V. Abweichend 
von Satz 1 und 2 führen 
Behandlungsunterbrechungen 
bei Maßnahmen der 
podologischen Therapie sowie 
der Ernährungstherapie nicht zur 
Ungültigkeit der Verordnung.
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Allgemeine Regeln zum VO-Check (1/8)

▪ Verordnungen müssen auf den gültigen 
Verordnungsvordrucken ausgestellt werden:
• Muster 13 (ärztliche Verordnungen)

• Z13/9 (zahnärztliche Verordnungen)

• oder auf Blankopapier (rosa)

▪ Verordnungen können von der Ärztin/vom Arzt auch 
handschriftlich ausgestellt und/oder geändert werden 
(Allgemeines, Ziffern 5 und 6, Anlage 2 BMV-Ä), z. B. das 
Ausstellungsdatum.

▪ Auch beim Ausdruck verrutschte Daten auf der VO sind 
gültig: „… geringfügige Abweichungen hinsichtlich der 
Zeilengenauigkeit …“ auf dem VO-Vordruck sind erlaubt 
(Allgemeines Ziffer 5, Anlage 2 BMV-Ä).

▪ „Bei der Ausstellung der Vordrucke kann auf die 
Verwendung des Vertragsarztstempels verzichtet
werden, wenn dessen Inhalt an der für die Stempelung 
vorgesehenen Stelle bereits eingedruckt ist.“ 
(Allgemeines, Ziffer 5, Anlage 2 BMV-Ä).
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Allgemeine Regeln zum VO-Check (2/8)
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Allgemeine Regeln zum VO-Check (3/8)

Quellen 
▪ HeilM-RL (in Kraft getreten am 01.01.2021)

▪ HeilM-RL ZÄ (in Kraft getreten am 01.01.2021)

▪ Erläuterungen zur Vereinbarung über 
Vordrucke für die vertragsärztliche 
Versorgung (Anlage 2 BMV-Ä)
Stand: Januar 2021

▪ Bundesmantelvertrag – Zahnärzte 
(BMV-Z) - Anlage 14a

▪ SGB V (Stand 01.01.2021)

▪ Fragen-Antwort-Katalog Physiotherapie, 
Ergotherapie, Podologie zum Übergang auf 
Muster 13 des GKV-Spitzenverbands

▪ Rückfragen zur VO oder Änderungen der VO 
können auch per Fax erfolgen (Allgemeines, 
Ziffer 11).

▪ Bei Ergänzungen und Korrekturen durch 
Leistungserbringer (LE) ist sicherzustellen, dass 
die ursprünglichen ärztlichen Angaben 
sichtbar bleiben.

▪ Physiotherapeutinnen und -therapeuten
markieren von ihnen vorgenommene 
Änderungen und Ergänzungen auf 
Verordnungen immer mit dem Präfix LE.

▪ Verordnungen auf Blankopapier können auf 
zwei Blättern oder vor- und rückseitig bedruckt 
sein, Format DIN A5, hoch.



30

Allgemeine Regeln zum VO-Check (4/8)

Quellen 
▪ Vertrag nach § 125 Absatz 1 SGB V über 

die Versorgung mit Physiotherapie
gültig ab 01.08.2021, inkl. Anlagen

▪ Vertrag nach § 125 Absatz 1 SGB V über 
die Versorgung mit Podologie i. d. F. 
vom 30.11.2020, inkl. Anlagen

▪ Vertrag nach § 125 Absatz 1 SGB V über 
die Versorgung mit Stimm-, Sprech-, 
Sprach- und Schlucktherapie vom 
15.03.2021, inkl. Anlagen

Die Bezeichnung Leistungserbringer ist in den GKV-
Verträgen eine Art unspezifischer Sammelbegriff und 
umfasst beispielsweise:

▪ Therapeutinnen und Therapeuten (bei der GKV angemeldet)

▪ behandelnde Leistungserbringer

▪ zugelassene Leistungserbringer (irgendeine Person, 
Personengesellschaft, juristische Person etc.)

▪ fachliche Leitung

▪ von ihr beauftragte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Allgemeine Regeln zum VO-Check (5/8)
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Allgemeine Regeln zum VO-Check (6/8)
hier Physiotherapie mit Kürzel LE
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Allgemeine Regeln zum VO-Check (7/8)
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Allgemeine Regeln zum VO-Check (8/8)
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Jetzt aktiv werden

▪ Erfolgreich abrechnen
Software nutzen, um mit den 
richtigen Kennzahlen die 
eigene Praxis zu steuern.
→ Praxis-Dashboard in 
STARKE Praxis zeigen lassen!

▪ Strukturen schaffen
Praxisorganisationshandbuch 
einführen und dabei einfach 
von den buchner Vorlagen 
abschreiben.
→ Zugang zum buchner-QM 
schalten lassen!

▪ Spickzettel nutzen:
Diese Vortragsfolien zum Nachlesen anfordern, 
→ Anforderungskarte mit E-Mail ausfüllen!

▪ Weiterbilden:
buchner.academy nutzen, um den 
Goldstandard zum Thema Abrechnung und 
Verordnungscheck zu nutzen.
→ Jetzt gleich für „Erfolgreich Abrechnen“ 
anmelden!

▪ Online Coaching
Individuelle Unterstützung für die 
Praxisentwicklung
→ Jetzt Termin mit buchner Experten für 
Praxismanagement buchen!
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ÜBER UNS
Know-how und Engagement 
für Deinen Praxiserfolg

Die Zukunft der Heilmitteltherapie ist spannend. Wir 
wollen nicht einfach darauf warten, was morgen 
passiert. Wir unterstützen Therapeutinnen und 
Therapeuten dabei, diese Zukunft selbstbestimmt 
zu gestalten.

Wir entwickeln unsere Lösungen und Produkte auf 
der Grundlage von mehr als 30 Jahren 
Branchenerfahrung. Unser Team besteht aus 
Fachleuten aus Betriebswirtschaft, Steuerberatung 
und Rechtswesen sowie vielen engagierten 
Kolleginnen und Kollegen – darunter auch etliche 
Menschen aus der Heilmittelbranche.

Wir beziehen einen klaren Standpunkt, wenn es 
darum geht, die wirtschaftlichen Interessen unserer 
Kundinnen und Kunden zu sichern. Dabei scheuen 
wir uns nicht, Dinge infrage zu stellen, um neue 
Perspektiven zu eröffnen.
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Unsere Überzeugung

Therapie wirkt und hilft Menschen umfassend, Lebensqualität 
wiederherzustellen, zu sichern und dauerhaft zu verbessern. 
Therapiepraxen leisten dazu den entscheidenden Beitrag.

Damit Deine Praxis erfolgreich läuft

Unser Ziel ist es, die angemessene Bezahlung von Therapeutinnen und 
Therapeuten zu sichern und dafür zu sorgen, dass alle auch in Zukunft die 
Therapie erhalten, die sie brauchen. Wirtschaftlich erfolgreiche, 
unabhängige und selbstbewusste Therapeutinnen und Therapeuten sind 
die Basis für großartige Therapie.


	Slide 1
	Slide 2: Kürzungen durch GKV-Kassen zu vermeiden, gelingt durch geregelte Verantwortlichkeiten
	Slide 3: Spickzettel VO-Check:  In 3 Schritten zum Behandlungsstart
	Slide 4
	Slide 5: Verträge liefern Spickzettel zum VO-Check
	Slide 6: Mehr Freiraum für Therapeuten bei der Behandlung
	Slide 7: Das können Therapeuten jetzt  während der Behandlung verändern
	Slide 8: Änderung des Heilmittelbereichs
	Slide 9: Änderung der Leitsymptomatik
	Slide 10
	Slide 11: Sinnvolle Therapiefrequenzen anwenden
	Slide 12: Therapiefrequenz ändern
	Slide 13: Therapiefrequenz
	Slide 14: Verschiedene vorrangige Heilmittel kombinieren
	Slide 15: Reihenfolge ist bei Kombinationen offen
	Slide 16: Einzel- und Gruppentherapie frei wechseln
	Slide 17: Wechsel von Einzel- in Gruppentherapie
	Slide 18: Wechsel von Gruppen- in Einzeltherapie
	Slide 19: Ergänzende Angaben einfach ändern (1/2)
	Slide 20: Ergänzende Angaben einfach ändern (2/2) Ergotherapeuten können sogar ergänzen
	Slide 21: Zahnärzte: Ergänzende Angaben
	Slide 22: Therapiepausen gezielt einsetzen
	Slide 23: Therapiepausen Physiotherapie
	Slide 24: Therapiepausen Logopädie
	Slide 25: Therapiepausen Ergotherapie
	Slide 26: Therapiepausen Podologie
	Slide 27: Allgemeine Regeln zum VO-Check (1/8)
	Slide 28: Allgemeine Regeln zum VO-Check (2/8)
	Slide 29: Allgemeine Regeln zum VO-Check (3/8)
	Slide 30: Allgemeine Regeln zum VO-Check (4/8)
	Slide 31: Allgemeine Regeln zum VO-Check (5/8)
	Slide 32: Allgemeine Regeln zum VO-Check (6/8) hier Physiotherapie mit Kürzel LE
	Slide 33: Allgemeine Regeln zum VO-Check (7/8)
	Slide 34: Allgemeine Regeln zum VO-Check (8/8)
	Slide 35: Jetzt aktiv werden
	Slide 36

